
VerfGH 79/20.VB-2 
 

B e s c h l u s s  
 

In dem Verfahren über  
die Verfassungsbeschwerde 

 

des  Herrn  
 

Beschwerdeführers, 

 
Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt  
 
 

gegen 

1. den Beschluss des Oberverwaltungsgerichts für das 
Land Nordrhein-Westfalen vom 20. April 2020 – 5 A 
4519/19 – 

 
2. den Beschluss des Oberverwaltungsgerichts für das 

Land Nordrhein-Westfalen vom 20. April 2020 – 5 B 
1529/19 – 

 
3. das Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf vom 

24. Oktober 2019 – 18 K 5363/19 – 
 
4. den Beschluss des Verwaltungsgerichts Düsseldorf vom 

24. Oktober 2019 – 18 L 1991/19 – 
 

hat die 2. Kammer des  

 
VERFASSUNGSGERICHTSHOFS FÜR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 

 

am 15. Dezember 2020 

durch  

 

den Vizepräsidenten Prof. Dr. H e u s c h ,  

den Richter Dr. G i l b e r g  und 

den Richter Prof. Dr. W i e l a n d  
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gemäß § 59 Abs. 2 und § 60 Satz 2 VerfGHG 

 

einstimmig beschlossen:  

 

Der Gegenstandswert der anwaltlichen Tätigkeit 
wird auf 5.000,- Euro festgesetzt. 

 

 

G r ü n d e : 

 

Die Festsetzung des Gegenstandswerts der anwaltlichen Tätigkeit auf 5.000,- Euro 

beruht auf § 37 Abs. 2 Satz 2 RVG i. V. m. § 14 Abs. 1 RVG. Danach ist der Ge-

genstandswert unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere der Bedeu-

tung der Angelegenheit, des Umfangs und der Schwierigkeit der anwaltlichen Tä-

tigkeit sowie der Vermögens- und Einkommensverhältnisse des Auftraggebers 

nach billigem Ermessen zu bestimmen, jedoch nicht unter 5.000,- Euro. In objekti-

ver Hinsicht kommt auch dem Erfolg der Verfassungsbeschwerde für die Bemes-

sung des Gegenstandswerts Bedeutung zu. Bleibt die Verfassungsbeschwerde     

– wie hier – ohne Erfolg und wird über sie auch nicht in sonstiger Weise inhaltlich 

befunden, ist es deshalb im Regelfall nicht gerechtfertigt, über den gesetzlichen 

Mindestwert hinauszugehen (vgl. VerfGH NRW, Beschluss vom 18. August 2020             

– VerfGH 35/20.VB-1, juris, Rn. 16). Hier besteht kein Anlass, von dieser Regel 

abzuweichen. Anhaltspunkte, die es rechtfertigen könnten, für das Verfassungsbe-

schwerdeverfahren einen über den gesetzlichen Mindestbetrag hinausgehenden 

Gegenstandswert festzusetzen, sind weder dargetan noch sonst ersichtlich. 

 

Prof. Dr. Heusch Dr. Gilberg Prof. Dr. Wieland 

 


